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Rechtstellung des Leistungsanwärters 
bei der Unterstützungskasse 
 
 
1. „Kein Rechtsanspruch auf die zugesagte Versorgung?“ 
 
Die Unterstützungskasse wird gesetzlich als rechtsfähige Versorgungseinrichtung definiert, „die auf ihre Leistun-
gen keinen Rechtsanspruch gewährt“. 
 
Dieser Ausschluss des Rechtsanspruchs hat historische Gründe. Er bedeutet keineswegs, dass es für die Versor-
gungsberechtigten einer Unterstützungskasse ungewiss ist, ob und in welcher Höhe sie später einmal Versor-
gungsleistungen erhalten. Die Unterstützungskasse ist aufgrund der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts vielmehr grundsätzlich verpflichtet, die im Leistungsplan vorgesehenen Leistungen insoweit zu erbrin-
gen, wie vom Arbeitgeber die für eine Finanzierung dieser Leistungen erforderlichen Mittel auch zur Verfü-
gung gestellt worden sind. Arbeitnehmer haben bei Zusagen auf Unterstützungskassenleistungen hiernach eine 
Position, die faktisch einen Rechtsanspruch beinhaltet. 
 
Im Übrigen ist in § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG geregelt, dass der Arbeitgeber für die Erfüllung der von ihm zugesag-
ten Leistungen auch dann einsteht, wenn die Durchführung – wie bei einer Unterstützungskassenversorgung – 
nicht unmittelbar über ihn erfolgt. Stellt der Arbeitgeber der Unterstützungskasse nicht die erforderlichen Mittel 
zur Verfügung und ist die Unterstützungskasse deshalb nicht in der Lage die im Leistungsplan vorgesehenen Leis-
tungen zu erbringen, so kann der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber unmittelbar die Erfüllung der zugesagten Leis-
tungen verlangen und ggf. auch einklagen (Durchgriffshaftung). 
 
 
2. „Insolvenzsicherung“ 
 
Der Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) sichert auch die von einer Unterstützungskasse zu erbringenden, gesetz-
lich unverfallbaren Ansprüche und laufenden Renten, sofern der Versorgungsberechtigte dem Betriebsrentenge-
setz unterliegt. Die Beiträge hierfür sind vom Arbeitgeber zu entrichten. Der Anspruch gegen den PSV ist der Höhe 
nach begrenzt. Diese Höchstgrenze liegt für 2026 bei 11.865 EUR Rente pro Monat bzw. 1.423.800 EUR Kapital. 
 
Verbesserungen der Versorgung werden bei der Leistungsbemessung des PSV nicht berücksichtigt, soweit sie in 
den letzten beiden Jahren vor Eintritt des Sicherungsfalls vereinbart worden sind. Dies gilt nicht im Rahmen einer 
Entgeltumwandlung, soweit Beträge von bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Deutschen 
Rentenversicherung für eine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. 
 
Erbringt eine Unterstützungskasse also wegen der Insolvenz des Arbeitgebers nicht die zugesagten (laufenden 
bzw. gesetzlich unverfallbaren) Leistungen, dann hat der Versorgungsberechtigte gegen den PSV einen entspre-
chenden Anspruch. 
 
Sofern die Zusage nicht (bei vertraglicher Unverfallbarkeit) oder nicht in vollem Umfang durch den PSV insolvenz-
geschützt ist, erfolgt eine Absicherung durch eine Verpfändung der Leistungen der von der Unterstützungskasse 
abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung. 


